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Vom Religionslehrer.
(Von einein Lehrer aus

Jeder, der sich in die Gedankengänge
Spektators und auch dessen Widerparts ver-
tieft, wird zugeben müssen, daß das auf-
gerollte Problem überaus heikel ist. Es wird
das vielleicht in vermehrtem Maße dadurch,
daß die tatsächlichen Verhältnisse so ver-
schieden sind. Das luz Erziehungsgesetz
verlangt drei Neligionsstunden innerhalb
des ordentlichen Stundenplanes, Der Lehrer
ist aber für diese drei Stunden nicht ver-
pflichtet; Religionslehre ist Sache des Geist-
lichen. Nun aber gestattet das Gesetz, daß
der betr, Geistliche den Religionsunterricht
dem ordentlichen Lehrer übertrage. Das
geschieht auch tatsächlich in den weitaus
meisten Schulen. Der Lehrer füllt sodann
diese drei gesetzlichen Religionsstunden mit
Unterricht in Biblische Geschichte aus, wo-
bei es ihm mehr oder weniger gut gelingt,
einen oder mehrere Katechismussätze bei
jeder biblischen Erzählung herauszuschälen.
Daneben hält der Ortsgeistliche am gesetzlich
schulfreien Donnerstag eine Religionsstunde,
nämlich Katechismusunterricht, wobei es
auch ihm mehr oder weniger gut gelingt,
die passenden biblischen Erzählungen in die
begriffliche Formulierung und in die abstrakte
Systematik einzuflechten. Offen gestanden,
mir gefällt dieser Zustand außerordentlich
gut. Der Lehrer ist so im Hauptfache, in
der Religion, nicht suspendiert und der Geist-
liche, als offizieller Hüter der reinen
Glaubenslehre, waltet seines Amtes auch
bei den Kleinen, wie ihm befohlen: „Gehet
hin und lehret alle!" Beide sind Religions-
lehrer. Und weil der Religionsunterricht
gerade so sehr Herzenssache als Verstandes-
sache ist, so kommt es bei Beiden auf das

dem Kanton Lnzern)
Herz an, viel mehr, als auf Verstand und
mehr, als auf den formellen Auftrag,

Soll der Lehrer den ganzen Religions-
unterricht erteilen? Sollen Laienkatecheten
den offiziellen Religionsunterricht über-
nehmen? Wohl kein geistlicher Herr würde
das begrüßen und als Jdealzustand be-
trachten. Jeder Pfarrer will doch gewiß
mit den Kindern seiner Pfarrei in engste
seelische Verbindung treten. Es erübrigt
sich, das zu begründen. Man wird zugeben
müssen, daß der zukünftige Beichtvater die
gegebenste Person ist, um das Kind auf
die erste hl. Beicht vorzubereiten. Und
welcher hochw, Psarrherr gäbe wohl den
Kommunionuuterricht gerne in Laienhände?
Wenn hochw, Herr Pfarrer Ambühl in seiner
Broschüre „Landflucht" solches wünscht, so

tut er es nur notgedrungen, um Zeit zu
erübrigen für andere noch wichtigere Pasto-
rationsarbeiten Ob es wirklich noch wich-
tigere Priesterpflichten gibt, als das Formen
der Kinderseelen, das kann gewiß der Pfarrer
besser beurteilen als der Laie,

Unsere Lehrermeinung geht also dahin:
Der vorbeschriebene Luzernerzustanb ist gut.
Wo der Lehrer aus irgend einem Grunde
den gestellten Anforderungen nicht genügt,
hat es der Geistliche in der Hand, einen
andern Zustand herbeizuführen. Sodann
kann er, als verantwortlicher Verwalter der
Glaubensgüter, alles nach eigenem Ermessen
anordnen. Die Verhältnisse sind nach der
Bevölkerung und nach der Befähigung der
Lehrer so verschieden, daß wohl keine all-
gemein gültige Norm aufgestellt werden
kann.

Reflexe von einem „Goldenen".
(â-Korr. aus Uppenzell.)

Zu einem Lehrerfestchen ganz eigener Art hat
sich unsere diesjährige Mai-Konferenz gestaltet,
mit der jeweils alter schöner Hebung getreu das

Examen-Essen verbunden wird. Es ist dies ein
heimeliges Ileberbleibsel aus der „guten alten Zeit",
das nicht nur seinen äußern materiellen, sondern
auch seinen nicht zu unterschätzenden innern Wert
hat, und das darum, sollte es je einmal verschwin-
den, von alt und jung gleich schwer gemißt würde,
Tafel- und Zahlmeister ist an diesem Tage der
Staat und die Schulmeister sind die Geladenen.
Das spez. Gepräge drückte ihm diesmal das gol-
dene Berufsjubiläum des Konferenz-Senioren,

Hrn. Jos. Ant. Wild, auf. Die hohe Landes-
schulkommission hatte sich in anbetracht des Juki-
lünmscharaklers der Veranstaltung in verstärkter
Vertretung eingefunden, ebenso waren mehrere Ex-
Lehrer, die in andern Stellungen sich befinden, mit
obrigkeitlicher Erlaubnis eingeladen worden, und so

gab es eben trotz der wenig festesfreudigen Ze tver-
Hältnisse ein kleines, sinniges Zunftfestchen. Warum
auch nicht!

Wenn ein Lehrer 50 Jahre Schulstaub geschluckt

und während dieser Zeit ein ganzes Regiment von
Schülern den Kampf mit dem Leben aufnehmen
gesehen hat, dann geziemt es sich wohl, daß man
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